
1. Welche allgemeinen Voraussetzungen gelten bei
zahnärztlichen Leistungen?

Zahnärztliche Leistungen sind grundsätzlich beihilfefähig, 
wenn sie dem Gebührenrahmen der Gebührenordnung 
für Zahnärzte(GOZ) entsprechen. Überschreitungen des 
Schwellenwertes (2,3-facher Gebührensatz) sind nur 
dann bis maximal zum höchsten Gebührensatz (3,5-fach, 
§ 5 Abs. 1 GOZ) beihilfefähig, wenn diese bei Rechnungs-
stellung in Anlehnung an § 5 Abs. 2 GOZ im jeweiligen
Einzelfall begründet werden.

Bei Aufwendungen für zahnärztliche Leistungen gilt die 
Einschränkung, dass die Versorgung mit Verblendkronen 
(auch aus Metallkeramik) nur im sichtbaren Zahnbereich 
dem Grunde nach als notwendig anzusehen ist. Dies ist in 
der Regel der Zahnbereich bis einschließlich Zahn 5. Für 
Brückenglieder (Zähne zwischen Pfeilerzähnen einer 
Brücke, die sich vom sichtbaren in den nicht sichtbaren 
Zahnbereich erstreckt) können einheitlich für alle Glieder 
Verblendungen als beihilfefähig anerkannt werden; für 
Pfeilerkronen im nichtsichtbaren Zahnbereich gelten je-
doch obige Ausführungen.

Nicht beihilfefähig sind beispielsweise: Aufwendungen 
für Untersuchungen oder Behandlungen, die nach einer 
wissenschaftlich nicht anerkannten Behandlungsmethode 
durchgeführt werden, Mehraufwendungen für Leistungen, 
die außerhalb des Gebührenrahmens der GOZ abgerech-
net werden, aufgrund einer Vereinbarung nach § 2 Abs. 1 
GOZ (Abdingung) oder Aufwendungen für Verlangensleis-
tungen nach § 2 Abs. 3 GOZ.

2. Welche besonderen Voraussetzungen gelten bei
kieferorthopädischen Leistungen?

Beihilfefähig sind kieferorthopädische Leistungen unter 
bestimmten Voraussetzungen: z. B. wenn die 
behandelte Person bei Behandlungsbeginn das 18. Le-
bensjahr noch nicht vollendet hat (§ 15a Abs. 1 Nr. 1 
Bundesbeihilfeverordnung - BBhV) oder bei schweren 
Kieferanomalien, insbesondere wenn bei angeborenen 
Missbildungen des Gesichts oder eines Kiefers, 
skelettalen Dysgnathien oder verletzungsbedingten 
Kieferfehlstellungen, eine kombinierte kieferchirurgische 
und kieferorthopädische Behandlung erfolgt (§ 15a Abs. 1 
Nr. 2 BBhV)  und vor Beginn der Behandlung die 
Festsetzungsstelle den Aufwendungen auf Grundlage 
eines vorgelegten Heil- und Kostenplanes zugestimmt hat.
Ausführliche Erläuterungen hierzu finden Sie in unserem 
Merkblatt „Kieferorthopädische Leistungen“.

3. Sind Implantate beihilfefähig?

Aufwendungen für implantologische Leistungen sind ge-
mäß § 15 BBhV wie folgt grundsätzlich beihilfefähig:

• bis zu 2 Implantate je Kiefer ohne bestimmte Indika-
tion (einschließlich vorhandener Implantate, sofern
diese ganz oder teilweise aus öffentlichen Mitteln fi-
nanziert wurden)

• bis zu 4 Implantate je Kiefer im zahnlosen Ober- oder
Unterkiefer (einschließlich vorhandener Implantate,
sofern diese ganz oder teilweise aus öffentlichen Mit-
teln finanziert wurden

Aufwendungen für implantologische Leistungen sind nach 
§ 15 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 BBhV darüber hinaus beihilfefähig,
bei folgenden Indikationen:

• größere Kiefer- oder Gesichtsdefekte, die ihre Ursa-
che haben in Tumoroperationen, Entzündungen des
Kiefers, Operationen infolge großer Zysten, Operatio-
nen infolge von Osteopathien, sofern keine Kontrain-
dikation für eine Implantatversorgung vorliegt, ange-
borenen Fehlbildungen des Kiefers, Lippen-, Kiefer-,
Gaumenspalten, ektodermalen Dyplasien oder Unfäl-
len

• dauerhaft bestehende extreme Xerostomie, insbeson-
dere bei einer Tumorbehandlung

• generalisierte genetische Nichtanlage von Zähnen

• nicht willentlich beeinflussbare muskuläre Fehlfunktio-
nen im Mund- und Gesichtsbereich

In diesen Ausnahmefällen gilt die Obergrenze von 2 bzw. 
4 Implantaten je Kiefer nicht. Die Aufwendungen für 
Material- und Laborkosten nach den §§ 4 und 9 GOZ 
sind in diesen Fällen zu 100 Prozent beihilfefähig (§ 16 
Abs. 1 Satz 2 BBhV).
Sofern nicht alle Implantate als beihilfefähig anerkannt 
werden können, sind die Aufwendungen (einschließlich 
der Material- und Laborkosten nach den §§ 4 und 9 
GOZ) entsprechend dem Verhältnis der Zahl der nicht 
beihilfefähigen zur Gesamtzahl der Implantate zu kürzen. 
Aufwendungen für Suprakonstruktionen sind stets 
beihilfefähig. 
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4. Welche Auslagen sowie Material- und Laborkosten
sind beihilfefähig?

Bei Zahnersatz sind die Aufwendungen für Auslagen so-
wie Material- und Laborkosten nach § 4 Abs. 3 und § 9 
GOZ, die bei einer zahnärztlichen Behandlung nach den 
Nrn. 2130 bis 2320, 5000 bis 5340, 7080 bis 7100 und 
9000 bis 9170 der Anlage zur GOZ entstanden sind, ab 
dem 01. 01. 2021 grundsätzlich zu 60 Prozent 
beihilfefähig (Ausnahme siehe Punkt 3). Daher könnte 
eine Deckungslücke entstehen, die ggf. durch einen 
Beihilfeergänzungstarif bei der privaten  
Krankenversicherung geschlossenen werden kann.



Die Aufwendungen für die Farbgebung durch Bemalen, 
die Zahnfarbenbestimmung sowie auch das individuelle 
Charakterisieren von Kronen, Keramikverblendungen, In-
lays u. ä. sind nicht beihilfefähig, weil sie in keinem Zu-
sammenhang mit der Funktionalität (Wiederherstellung 
der Kaufähigkeit) stehen und damit die medizinische Not-
wendigkeit fehlt.

5.  Ist ein Kostenvoranschlag bei zahntechnischen Leis-
tungen erforderlich?

Nach § 9 Abs. 2 GOZ hat die Zahnärztin bzw. der Zahn-
arzt der zahlungspflichtigen Person einen Kostenvor-
anschlag eines gewerblichen oder praxiseigenen 
Labors anzubieten, wenn die Kosten der zahntechnischen 
Leistungen 1.000 Euro voraussichtlich übersteigen 
werden. Dies gilt bei Behandlungen, die über einen 
Zeitraum von mehr als 12 Monaten geplant sind nur dann, 
wenn die Kosten der zahntechnischen Leistungen 
voraussichtlich bereits innerhalb von 6 Monaten den 
Betrag von 1.000 Euro übersteigen werden.

In dem Kostenvoranschlag müssen die voraussichtlichen 
Gesamtkosten für die zahntechnischen Leistungen und 
die dabei verwendeten Materialien angeben werden. Auf 
Verlangen der/des Zahlungspflichtigen müssen auch Art, 
Umfang und Ausführung der Leistungen sowie die 
Berechnungsgrundlage und der Herstellungsort der 
zahntechnischen Leistungen näher erläutert werden.

Die Pflicht zur Vorlage eines Heil- und Kostenplanes bei 
der Festsetzungsstelle besteht grundsätzlich nur bei 
kieferorthopädischen Behandlungen (§ 15a Abs. 1 BBhV).

6. Sind funktionsanalytische und funktionstherapeu-
tische Leistungen beihilfefähig?

Aufwendungen für funktionsanalytische und funktionsthe-
rapeutische Leistungen sind bei folgenden Indikationen 
beihilfefähig:

• Kiefergelenk- und Muskelerkrankungen,

• Zahn leischerkrankungen im Rahmen einer systema-
tischen Parodontalbehandlung,

• Behandlungen mit Aufbissbehelfen mit adjustierten
Ober lächen nach den Nrn. 7010 und 7020 der
Anlage 1 des Gebührenverzeichnisses der GOZ,

• umfangreiche kieferorthopädische Maßnahmen ein-
schließlich kieferorthopädisch-kieferchirurgischer
Operationen,

• umfangreiche Gebisssanierungen. Diese liegen vor,
wenn in einem Kiefer mindestens 8 Seitenzähne
mit Zahnersatz oder Inlays versorgt werden müssen,
wobei fehlende Zähne sanierungsbedürftigen gleich-
stehen und wenn die richtige Schlussbissstellung
nicht mehr auf andere Weise herstellbar ist.

Nach § 15b Abs. 2 BBhV hat die beihilfeberechtigte Per-
son der Festsetzungsstelle eine Kopie der zahnärztlichen 
Dokumentation nach Nr. 8000 der Anlage 1 zur GOZ 
vorzulegen.

7. Gibt es Einschränkungen für Beamtinnen und
Beamte auf Widerruf?

Für Beamtinnen und Beamte auf Widerruf und Personen, 
die bei ihnen berücksichtigungsfähig sind, sind folgende 
zahnärztliche Leistungen während des Vorbereitungs-
dienstes nicht beihilfefähig:

• prothetische Leistungen
• Inlays und Zahnkronen
• funktionsanalytische und funktionstherapeutische

Leistungen sowie implantologische Leistungen

Diese Aufwendungen sind für den o. g. Personenkreis 
beihilfefähig, wenn sie auf einen Unfall während des Vor-
bereitungsdienstes beruhen oder die beihilfeberechtigte 
Person zuvor mindestens 3 Jahre ununterbrochen im 
öffentlichen Dienst beschäftigt gewesen ist.

8. Wird die Gebühren-Nr. 3 GOÄ neben zahn-
ärztlichen Leistungen erstattet?

Eine Beratungsgebühr nach der Nr. 3 des Gebühren-
verzeichnisses der Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ) ist 
nur berechnungsfähig als einzige Leistung oder aus-
schließlich im Zusammenhang mit einer Untersuchung 
nach der Nr. 0010 GOZ oder einer Untersuchung 
nach den Nrn. 5 oder 6 GOÄ. Weitere Leistungen 
dürfen neben der Leistung nach der Nr. 3 GOÄ 
nicht berechnet werden.

9. Sind zahnärztliche Früherkennung und Vorsorge
beihilfefähig?

Die Aufwendungen für Leistungen zur zahnärztlichen 
Früherkennung und Vorsorge sind nach Maßgabe des 
§ 41 Abs. 2 BBhV für Früherkennungsuntersuchungen
auf Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, Individualpro-
phylaxe und prophylaktische zahnärztliche Leistungen
nach Abschnitt B des Gebührenverzeichnisses der GOZ
sowie den Nrn. 0010, 0070, 2000, 4050, 4055 und 4060
der GOZ und Nr. 1 der GOÄ grundsätzlich beihilfefähig.
Darunter fällt unter anderem auch die professionelle
Zahnreinigung nach Nr. 1040 GOZ.

10. Wie berechnet sich die Beihilfe für zahnärztliche
Leistungen?

Der Betrag der eingereichten Zahnarztrechnung setzt 
sich aus den Honorarleistungen des Zahnarztes und den 
Auslagen, Material- und Laborkosten zusammen.

Berechnungsbeispiel (fiktiv)

3.000 Euro

2.000 Euro 
2.000 Euro 
1.200 Euro

1.000 Euro 
1.000 Euro

Höhe der eingereichten 
Zahnarztrechnung gesamt 

Auslagen, Material- und Laborkosten 
davon berücksichtigungsfähig 
davon sind 60 % beihilfefähig 

zuzüglich zahnärztliches Honorar 
davon als beihilfefähig anerkannt 

beihilfefähiger Gesamtbetrag 
Honorar und Auslagen,
Material- und Laborkosten) 2.200 Euro



1.100 Euro
zustehende Beihilfe bei 
Bemessungssatz 50 Prozent (fiktiv) 

zustehende Beihilfe bei 
Bemessungssatz 70 Prozent (fiktiv) 1.540 Euro

Für Fragen stehen wir Ihnen unter den bekannten Kon-
taktmöglichkeiten zur Verfügung.

Antragsformulare und Informationen zum Beihilferecht fin-
den Sie unter anderem auf unserer Internetseite:

www.kvsa-magdeburg.de/beihilfe

Kommunaler Versorgungsverband Sachsen-Anhalt
- Beihilfeumlagekasse -

Allgemeiner Hinweis: Aufbau und Inhalt des Merkblattes 
orientiert sich an den einschlägigen Merkblättern und ver-
öffentlichten Informationen des Bundesverwaltungs-
amtes [BVA-Merkblätter (bund.de)[ unter Berücksichti-
gung der in Sachsen-Anhalt einschlägigen landes-
rechtlichen Regelungen. 

http://www.kvsa-magdeburg.de/beihilfe
https://www.bva.bund.de/DE/Services/Bundesbedienstete/Gesundheit-Vorsorge/Beihilfe/3_Merkblaetter/merkblaetter_node.html



